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11.07.11
Generalversammlung

Der Eigenheimerverband Bayern e. V. hat in seiner 
18. Generalversammlung am 9. Juli 2011 die beigefügte Resolution zur Reform der Grundsteuer verabschiedet.

R e s o l u t i o n
Im Hinblick auf die vielfach für erforderlich erachtete Reform der Grundsteuer fordert der Eigenheimerverband Bayern e. V. eine einfache und transparente Regelung. Er vertritt daher die Auffassung, dass eine Neuordnung der Grundsteuer nur auf einer vom Wert unabhängigen Erhebungsgrundlage beruhen sollte. Dies wäre ein echter Beitrag zur Steuervereinfachung.
Deshalb wendet sich der Eigenheimerverband Bayern e. V. gegen den Vorschlag in der „Machbarkeitsstudie“, die unter Federführung des Landes Bremens erstellt worden ist, wonach künftig die Grundsteuer in Anlehnung an die Verkehrswerte zu erheben sei. Dieses Modell erfordert die ständige Anpassung an die Veränderungen am Grundstücksmarkt und damit eine permanente Neubewertung aller Grundstücke. Dies stellt einen immensen Verwaltungs- und Kostenaufwand dar. 

Aufgrund der in Bayern ohnehin meist teuren Grundstücke besteht weiter die Gefahr, dass  diese durch eine verkehrswertabhängige Grundsteuer nochmals übermäßig belastet werden. Zudem handelt es sich bei der Grundsteuer um eine Substanzbesteuerung, der bei selbstnutzenden Eigenheimern kein Ertrag gegenübersteht. Auch haben sich die Einkommen der Eigenheimer bei weitem nicht in dem Maße erhöht, wie die Verkehrswerte ihrer Grundstücke angestiegen sind.  

Im Gegensatz zur  Erbschaftssteuer ist aber bei der Grundsteuer eine Orientierung am Verkehrswert auch gar nicht erforderlich, weil eine Vergleichbarkeit mit anderen Vermögensarten nicht geboten ist. Wichtig bei der Grundsteuer ist vielmehr die Vergleichbarkeit der Objekte innerhalb des Gebiets, in dem für eine Gemeinde das Recht zur Erhebung der Grundsteuer besteht. 
Dem trägt die Überlegung voll Rechnung, von den jeweiligen Bezugsflächen des Besteuerungsobjekts und deren Nutzung auszugehen. Ein solches Verfahren ist einfach und deshalb für den Grundstückseigentümer überschaubar, und es verursacht sowohl bei der Erstermittlung als auch bei der Fortführung nur geringe Verwaltungskosten.  Der Eigenheimerverband Bayern e. V. unterstützt daher die Überlegungen, die Grundsteuer nach einem vom Wert unabhängigen Modell zu erheben, wie es die von den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Hessen vorgelegten „Eckpunkte für eine vereinfachte Grundsteuer nach dem Äquivalenzprinzip“ vorsehen.
Dabei erscheint es nach dem Grundgedanken des Äquivalenzprinzips nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar angezeigt, gänzlich auf den Ansatz von Grund und Boden zu verzichten. Im Hinblick auf die Kosten für gemeindliche Aufgaben spielt nämlich die Grundstücksgröße genauso keine Rolle wie die Gestaltung, die Ausstattung oder das Alter eines Gebäudes. Deshalb vertritt der Eigenheimerverband Bayern e. V. die Auffassung, dass die Grundstücksflächen bei bebauten Grundstücken ebenso außer Ansatz bleiben sollten wie die land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen. 
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